	7-Schritt-Notfallplan „Staatsanwalt – Durchsuchung“

	Übersicht


 
	1. Bleiben Sie ruhig und besonnen

	Natürlich sind Sie und Ihre Mitarbeiter in einer solchen Situation überrascht und verständlicherweise nervös, ja vielleicht sogar aufgebracht – verhalten Sie sich dennoch höflich und korrekt. In der Regel sind es Ihre Mitarbeiter, die den ersten Kontakt mit dem Staatsanwalt und dem zuständigen Ermittlungsbeamten haben, und der erste Eindruck zählt. Ihre Mitarbeiter informieren Sie umgehend. Es sollte keinesfalls der Eindruck entstehen, dass Sie etwas zu verbergen haben. Je schneller und zügiger die Prüfung vonstattengeht, desto weniger Aufsehen erregt der Besuch des Staatsanwalts.

	2. Lassen Sie sich als Erstes den Durchsuchungsbeschluss vorlegen

	Bei aller Freundlichkeit sollten Sie das Erscheinen der Staatsanwaltschaft nicht einfach hinnehmen, ohne zu prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat. Fragen Sie die Beamten deshalb immer als Erstes nach dem Durchsuchungsbeschluss. Das ist Ihr gutes Recht. Ein Duplikat davon müssen die Beamten Ihnen aushändigen.

	3. Lehnen Sie eine freiwillige Durchsuchung generell ab

	Wenn die zuständigen Ermittlungsbeamten Sie dazu anhalten, einer freiwilligen Durchsuchung zuzustimmen – ohne zuvor den Rechtsanwalt kontaktiert zu haben –, sollten Sie das kategorisch ablehnen.

	4. Reden ist Silber – Schweigen ist Gold: Niemals Angaben zum erhobenen Vorwurf machen!

	Sie und Ihre Mitarbeiter haben das Recht zu schweigen. Dies ist in der Strafprozessordnung so festgelegt. Ich rate Ihnen dringend, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Machen Sie gegenüber den Ermittlungsbehörden keinerlei Angaben, die über die persönlichen Daten hinausgehen. Denken Sie daran, dass jede Aussage zur Sache im Zweifel gegen Sie verwendet werden kann. Solange Sie keinen Rechtsbeistand haben, berufen Sie sich auf Ihr Aussageverweigerungsrecht.

	5. Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Rechtsanwalt auf

	Sie sollten unverzüglich Kontakt zu einem Rechtsanwalt aufnehmen. Ist dieser nicht gleich erreichbar, legen Sie den Ernst der Lage dar und bitten dringend um Rückruf. Der Anwalt kann Ihnen telefonisch bereits wichtige individuelle Empfehlungen geben. In vielen Fällen entschärft auch ein direktes Telefonat zwischen Rechtsanwalt und Staatsanwalt die Situation. Klären Sie mit Ihren Mitarbeitern ab, wie sie sich verhalten sollen, wenn Sie nicht da sind oder wenn Sie nicht ans Telefon gehen können (z. B. weil Sie im OP stehen).

	6. Wenn der Staatsanwalt ohne Durchsuchungsbeschluss Gefahr in Verzug geltend macht

	Das wäre der Super-GAU: Den Rechtsanwalt können Sie nicht erreichen. Der Staatsanwalt hat keinen Durchsuchungsbeschluss, beruft sich aber auf „Gefahr in Verzug“. In dieser Situation dokumentieren Sie jeden Schritt und sorgen dafür, dass ein Unbeteiligter (z. B. Patienten, Nachbarn, Lieferanten etc.) alles – soweit wie möglich – bestätigen und bezeugen kann. 
Das bedeutet: Sie halten in einem eigenen Aktenvermerk fest, dass Sie der Durchsuchung nicht zugestimmt haben, der Staatsanwalt aber „Gefahr in Verzug“ geltend gemacht hat. Halten Sie am besten die gesamten Umstände (Ort, Zeit, Personen, Ablauf) schriftlich fest und lassen Sie Ihre Aufzeichnungen von Zeugen unterschreiben. So kann im Nachhinein überprüft werden, ob die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft korrekt war.

	7. Dokumentieren Sie schriftlich, welche Unterlagen und Gegenstände beschlagnahmt worden sind

	Der Staatsanwalt muss alle beschlagnahmten Unterlagen schriftlich in einer Liste aufführen. Überprüfen Sie akribisch, ob die Liste vollständig ist. So können Sie sicherstellen, dass Sie alle Unterlagen wieder zurückbekommen. 
Wichtig: Diese Unterlagen liegen womöglich über Wochen oder gar Monate bei der Staatsanwaltschaft. Deshalb benötigen Sie unbedingt Kopien der Patientenakten, sonst können Sie in dieser Zeit nicht auf die Daten Ihrer Patienten zugreifen und Ihrer ärztlichen Tätigkeit (fast) nicht mehr nachgehen. Das trifft auch bei digitalen Patientenakten zu, denn manchmal wird der ganze PC mitgenommen. Deshalb achten Sie unbedingt darauf, dass nur die Unterlagen mitgenommen werden, die den Tatbestand betreffen, dessen Sie beschuldigt werden. Das bedeutet: Werden Sie des Abrechnungsbetruges für eine bestimmte oder mehrere EBM-Leistungen bezichtigt, dann darf die Patientenkartei der Privatpatienten nicht beschlagnahmt werden.
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